
 

 

(Übersetzung) 
 

Erklärung der Republik Österreich 
 
Im Einklang mit Artikel 70 und Artikel 10 Absatz 1 des Übereinkommens im Rahmen des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere von Gebieten außerhalb nationaler 
Hoheitsbefugnisse macht die Republik Österreich die Ausnahme gemäß Artikel 10 Absatz 1 
Satz 2 des Übereinkommens geltend, um eine rückwirkende Anwendung auszuschließen. 
Daher gelten die Bestimmungen des Übereinkommens für die Republik Österreich nur für 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit maringenetischen Ressourcen und digitalen 
Sequenzinformationen über maringenetische Ressourcen von Gebieten außerhalb 
nationaler Hoheitsbefugnisse, die nach Inkrafttreten des Übereinkommens für die Republik 
Österreich gesammelt und generiert wurden. 
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